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RS OGH 1982/3/17 1Ob558/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1982

Norm

ZPO §448 c

Rechtssatz

Rückersatzansprüche mehrerer Mieter gegen den Vermieter für einen dem Vermieter obliegenden Aufwand sind

gleichartige, aber doch selbständige, aus den jeweiligen Mietverträgen abgeleitete Ansprüche, die für die Beurteilung

der Anwendung des Bagatellverfahrens nicht zusammenzurechnen sind.
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